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Abb. 16. Luzern, Jesuitenkirche. Projektskizze Ri r den Vorplatz von 1666 im Baycrise lien Hauptstaatsarchiv,
München (Ausschnitt

DAS PLATZ-WAGNIS

von Moritz Raeber

Zum Innenraum des Barocks gehört ein Aussenraum. Vorplatz, Terrasse, Freitreppe
oder Brunnenzier bilden das Vorspiel zum Hauptspiel. Wo solcher Zusammenhang
und Zusammenklang ausbleibt, wie zum Beispiel bei Strassenfluchten, verhelfen edle

Baustoffe und reiche Gliederung mindestens zur Andeutung einer Ausstrahlung.
Die Projekt-Skizze für den Neubau der Jesuitenkirche von 1666 lässt dieses

Doppelspiel eindeutig nachweisen (Abb. 16). Das Rasenufer beim «Freyenhof»1 mit
Zugang zur Kapellbrücke hätte Grund genug für eine klare Begrenzung geboten. Aber
nach der achttägigen Einweihungsfeier des vollendeten Heiligtums von 1677 und der
als Strafgericht folgenden Abberufung von Nuntius und Rektor, der wegen planlicher
Unbotmässigkciten und «bedenklichen Baufiebers» wiederholt gerügten Bauherren,
schien für die Verwirklichung einer Platzanlage keine Begeisterung mehr übrig. Dazu
brachte der 1695 angefügte Ostflügel des Ritterschen Palastes Bausorgen und Baukosten

genug. Und fünfzig Jahre später galt die Erneuerung der Stukkaturen des

erdbebengeschädigten Kirchengewölbes als dringenderes Anliegen. So blieb bei schmalem

Durchweg nur eine bescheidene Landzunge als Vorgelände vor der Kirche bestehen,

die sogenannte Ross-Schwetti oder Ross-Schwcmme. ein ärmlicher Ersatz.

Erst das Brandunglück an der Kornmarktgassc von 1833 schuf dann eine billige
Abhilfe, indem nämlich der Brandschutt unter der Egg und vor dem Theater bis zur
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Reussbrücke als Auffüllung und zum Strassenunterbau diente. Die schnurgerade Fahrbahn

tilgte die vormals malerischen Uferböschungen und verbot nachbarocke
Gestaltungswünsche (.Abb. 17). Beidseitige Fussgängerstegc. der äussere mit den unvermeidlichen

Kastanien besäumt, begleiteten eine bescheidene Fahrspur. Wie der damals noch
unberühmte Gast des Hotels «Schweizerhof», Graf Leo Nikolajcwitsch Tolstoi, den

«Lineal-Quai», für dessen Erstellung Hofbrücke und Schilfgürtel geopfert worden
waren, als Schildbürgerstreich zu verurteilen wagte2, so erwies sich auch der «Jesuiten-
Quai» kaum als Geniestreich.

Aber die Leuchtenstadt erlitt seit den verkehrsbegründeten Abbruchen der Tore
und Türme ab 1833 noch schlimmere Einbusscn, bis auch der freilich nicht mehr

durchwegs alt anmutende «Freyenhof» - horribile dictu - 1949 zugunsten der dann
glücklicherweise doch nicht erstellten Zcntralbibliothek verschwand '. Bei der
Teilrestaurierung der Kirchenfronten von 1956/57 tauchte dann der Gedanke einer
Vorplatz-Schöpfung endlich wieder auf, um nach der anfänglich nicht einbezogenen
Nachbildung des Segmentgiebels gemäss Originalplan sparsamkeitshalber zu unterbleiben.
Die Restaurierungsvorlage von 1976, aus dem Zwang zur Gewölbe- und Turmsichc-

rung hervorgegangen, sah erneut einen Platzausbau vor. Die bei der Durchführung
eigentlich letzte Leistung wurde dann als erste verwirklicht, indem nämlich der Stadtrat
unter seinem begeisternden Präsidium zu Ehren der 800jährigen Stadtgründung dieses

dauerhafte Geburtstagsgeschenk zu beschliesscn unternahm.
Die sogenannte Fachpresse meldete sich darauf mit abschätzigen Einwänden:

warum musste sich Vergangenheit in Gegenwart mischen, um einen echten Bestand

unecht zu kostümieren! Und was konnte denn eine Landungstreppeohnc Bootsbetricb
bedeuten ausser eine Kulisse für ein Operetten-Venedig mit einem Kostenaufwand von
über 600000 Steuerfranken! Aber was reiften denn bei Einmischung von Gegenwart in
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Abb. 17. Luzern, Jesutten-Quai, nachmals Bahnhofstrasse. Vogelschau von L.Wagner, um 1880. Kirche
noch ohne Turmaufsätze von 1893. links davon der «Freyenhof»
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Abb. i8. Luzern.
Vorplatz der
Jesuitenkirche. 1978
angelegt
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Vergangenheit für Früchte? Der so fade PTT-Neubau als Ersatz des einst vornehmen
Hotel Du Lac von 1866-1887 oder der wiederholt misshandelte Seidenhof von
1886- 1890. vormals eine massstäblich ausgewogene Raumwand in Zusammenhang
mit Gulls Hauptpost von 1887 bildend und nun bedauerlicher Beweis städtebaulichen

Versagens!
Also, das Platz-Wagnis gilt seit der Einweihung im Spätherbst 1978 als gerechtfertigt.

Die Freihaltung der Kirchenfassade durch Wegfall der Baumhecke überzeugt
(Abb. 18). Die durch Sandsteinriemen und Gubersteinpflästcrung in rechteckige Felder

aufgeteilte Fläche bindet nun die Kirchenfront an den ihr parallelen Balusterab-
schluss mit den etwas kapriziösen Steinvasen. .Architektur und Natur, Bauwerk und
Flusslauf vereinen sich zum Gesamteindruck. Nach tapferem Einsatz der Berater von
Bund und Kanton unterbleiben künftig Durchgangsverkehr und Fahrlärm. Ein inzwischen

erfolgtes Gegengeschenk des Regierungsrates, ein historischer Brunnen vor dem

benachbarten Von-Mettenwyl-Haus, erfreut als Auswirkung behördlicher Eintracht.

Gegenüber dem morgen- und mittagbesonnten Strand der Jeunesse dorée vom
«Balances» bis zum «Des Alpes» pflegen nun die älteren Semester bei Abendsonneden

Jesuiten-Vorplatz aufzusuchen, um mit Ausblick vom «Zöpfli» bis zur Hofkirche ihre
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Abb. 19. Luzern, Jesuitenkirche mit Vorplatz von 1978

Siesta abzuhalten. Luzerns Fremdenstrom aber mündet von früh bis spät auf diesen

geschätzten Vorraum, nicht ohne Rundgang durch den vierfach besternten Hauptraum.

Und wenn vor Aufführung von Brückners f-moll-Messe an den internationalen
Musik-Festwochen die gehobene Welt sich aufder abendlichen Piazza einfindet, die
Schwäne aufdem Fluss davor lautlos vorbeiziehen, und aus dem offenen Hauptportal
der grossartige Hauptaltar mit seinem roten Stuckmarmor herausleuchtet, dann darf
für die Gabe der Stadt an den Kanton und an alle Freunde Luzerns guten Gewissens

gedankt sein - sogar von gegenwartsbeflissenen Architekten.

Anmerkungen
1 Wohnhaus östlich derJesuitenkirche, 1949 abgebrochen. Vgl. Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern 3 :

Die Stadt Luzern, 2.Teil. Von .Adolf Reinle. Basel 1954 iDie Kunstdenkmäler der Schweiz 31),
S. 117 119.

7 Leo N.Tolstoi in seiner Erzählung «Luzern».
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